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Gemäß § 3 der Satzung für die Freiwilli-
gen Feuerwehren in der Stadt Regens-
burg (AMBI Nr. 42 vom 17. Oktober 2016) 
lädt die Stadt Regensburg hiermit die 
feuerwehrdienstleistenden Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr Harting – ein-
schließlich der Feuerwehranwärter, die 
das 16. Lebensjahr vollendet haben 
(Wahlberechtigte) – zu einer Dienstver-
sammlung am Freitag, 19. Januar 2018, 
19:00 Uhr, in das Gerätehaus der 
Freiwilligen Feuerwehr Harting, 
St.-Koloman-Weg 2, 
93055 Regensburg ein.

Der Stadtrat der Stadt Regensburg hat  
in seiner öffentlichen Sitzung am 
14.12.2017 für das Haushaltsjahr 2018 
die Hebesätze der Grundsteuer A auf 
295 v.H. und der Grundsteuer B auf  
395 v.H. festgesetzt. Gegenüber dem 
Haushaltsjahr 2017 ist damit keine 
Änderung eingetreten.

Für alle diejenigen Grundstücke, deren 
Bemessungsgrundlage (Messbetrag) sich 
seit der letzten Bescheiderteilung nicht 
geändert hat, wird deshalb durch diese 
öffentliche Bekanntmachung gem. § 27 
Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 
07.08.1973 (Bundesgesetzblatt I S. 965) 
die Grundsteuer für das Jahr 2018 in der 
zuletzt für das Kalenderjahr 2017 
veranlagten Höhe festgesetzt. Grund-
steuerbescheide für das Jahr 2018 
werden in diesen Fällen nicht erteilt. 
Sollten die Grundsteuerhebesätze 
geändert werden oder ändern sich die 
Besteuerungsgrundlagen (Messbeträge), 
werden Änderungsbescheide erteilt. Die 
Steuerbescheide können bei der Stadt-
kämmerei, Neues Rathaus, D.-Martin-

Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Harting

Tagesordnung:

l	 Wahl des Stellvertreters des Feuer-
wehrkommandanten

Wahlvorschläge können von den 
Wahlberechtigten ab sofort schriftlich 
bei der Stadt Regensburg, Amt für 
Brand- und Katastrophenschutz, 
Bruderwöhrdstr. 15b, 93055 Regensburg, 
eingereicht werden. Sie können aber 
auch noch bei der Dienstversammlung 
schriftlich oder mündlich beim Wahlleiter 
vorgebracht werden.

Regensburg, 07.12.2017

STADT REGENSBURG
Rechts- und Regionalreferat

Dr. Wolfgang Schörnig

Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2018 durch öffentliche  
Bekanntmachung:

Luther-Straße 1, Regensburg, eingese-
hen werden.

Mit dem Tag der öffentlichen Bekannt–
machung dieser Steuerfestsetzung treten 
für die Steuerpflichtigen die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an 
diesem Tage ein schriftlicher Steuerbe-
scheid zugegangen wäre.

Gegen diese Steuerfestsetzung kann 
innerhalb einer Frist von einem Monat, 
die mit dem Tag der Bekanntmachung zu 
laufen beginnt, entweder Widerspruch 
eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar 
Klage erhoben (siehe 2.) werden.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Regensburg 
– Stadtkämmerei – Postfachanschrift: 
Postfach 110643, 93019 Regensburg, 
Hausanschrift: D.-Martin-Luther-Str. 1, 
93047 Regensburg einzulegen.
Er kann auch elektronisch mit einer 
qualifizierten Signatur nach dem Signa-
turgesetz versehen unter der Adresse 

poststelle@regensburg.de eingelegt 
werden.
Sollte über den Widerspruch ohne 
zureichenden Grund in angemessener 
Frist sachlich nicht entschieden 
werden, so kann Klage bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht in 
Regensburg, Postfachanschrift: 
Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 
Regensburg, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts 
erhoben werden. Die Klage kann nicht 
vor Ablauf von drei Monaten seit der 
Einlegung des Widerspruchs erhoben 
werden, außer wenn wegen besonde-
rer Umstände des Falles eine kürzere 
Frist geboten ist. Die Klage muss den 
Kläger, den Beklagten (Stadt Regens-
burg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, 
der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
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werden. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen Abschriftenfür die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Regensburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 
93014 Regensburg, Hausanschrift: 
Haidplatz 1, 93047 Regensburg, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts zu erheben.
Die Klage muss den Kläger, den Beklag-
ten (Stadt Regensburg) und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift beige-
fügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
– Ein elektronisch eingelegter Wider-

spruch muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach dem 
Signaturgesetz versehen sein. Eine 
elektronische Widerspruchseinlegung 
ohne qualifizierte elektronische 
Signatur ist unzulässig.

– Eine Klageerhebung in elektronischer 
Form per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtli-
chen Wirkungen. Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

– [Sofern kein Fall des § 188 VwGO 
vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in 
Prozessverfahren vor  den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig.

Regensburg, 18.12.2017
Stadt Regensburg
In Vertretung

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Bürgermeisterin


